
 

  Name des Betriebs: 

  
Betriebsanweisung 

Gemäß § 20 GefStoffV 

Stand: 11/2021 

 Arbeitsbereich: Tätigkeit:  Unterschrift: 

PRODUKTBEZEICHNUNG 

Sanifix Menthe 
Form: flüssig                                                     Farbe: rot                                                 Geruch: parfümiert 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 

 

     

     Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

• H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

 
 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

 
 

 

Körperschutz:  Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration 
und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen 

Augen-/Gesichtsschutz:   Schutzbrille (EN 166). 

Handschutz:  Handschuhe aus Butylkautschuk. 

Atemschutz: Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Filter A2 P2 (EN 14387). 

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Während des Umganges mit dem Produkt 
keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und 
Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und 
pflegen (siehe Hautschutz) 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL  

 

Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung des Produktes abstimmen. 

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung 

Mechanisch aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln 
und sachgerecht entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Ka-
nalisation gelangen lassen. 

Wichtige Rufnummern: Feuerwehr: 112 

Rettungsleitstelle/Arzt/Ersthelfer: Siehe Aushangpflichtige Informationen 

ERSTE HILFE  

 
 

Ersthelfer: 
Herr/ 
Frau 
 

 

Nach Einatmen: Frischluft. Ggf. Arzt hinzuziehen. 

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Arzt hinzuziehen. 

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuzie-
hen. 

Nach Verschlucken: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser), kein Erbrechen auslösen (Perforati-
onsgefahr), sofort Arzt hinzuziehen. Keine Neutralisationsversuche. 

Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. 
Etikett dem Arzt vorlegen. 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
 

Abfälle/Reste sind in beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäßen zu sammeln und der zu-
ständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben. 

Abfallcode: 

070601 Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 

200129 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. 

200139 Kunststoffe. 


